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§ 10c NÖ KAG
 NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Die Bewilligung zur Errichtung eines selbstständigen Ambulatoriums ist zu erteilen, wenn:

1. a)nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommen Leistungsangebot im Hinblick auf

das bereits bestehende Versorgungsangebot öffentlicher, privater gemeinnütziger und sonstiger

Krankenanstalten mit Kassenverträgen sowie auch im Hinblick auf das Versorgungsangebot durch

Ambulanzen der genannten Krankenanstalten und kasseneigene Einrichtungen, niedergelassene Ärzte,

Gruppenpraxen und selbstständige Ambulatorien jeweils mit Kassenverträgen, bei selbstständigen

Zahnambulatorien auch im Hinblick auf niedergelassene Zahnärzte, Dentisten und zahnärztliche

Gruppenpraxen jeweils mit Kassenverträgen, zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen,

ausgewogenen und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und zur Wahrung des finanziellen

Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit eine wesentliche Verbesserung des

Versorgungsangebotes im Einzugsbereich erreicht werden kann;

2. b)gegen den Bewerber keine Bedenken (§ 5 Abs. 6) bestehen,

3. c)das geplante oder bereits vorhandene Gebäude als Anstaltsgebäude geeignet und die nach dem

Anstaltszweck, dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot und allfälligen Schwerpunkte erforderliche

apparative und personelle Ausstattung dauerhaft sichergestellt sind sowie

4. d)die zivilrechtlichen und finanziellen Grundlagen die einwandfreie Führung des selbstständigen

Ambulatoriums ermöglichen.

Sofern ein Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung über den verfahrensgegenständlichen

Leistungsumfang anhängig ist oder innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Entscheidung über den Bedarf

eingeleitet wird, ist Voraussetzung für die Erteilung der Errichtungsbewilligung darüber hinaus auch eine

Vertragszusage der Sozialversicherung aufgrund dieses Vertragsvergabeverfahrens. Sofern ein

Vertragsvergabeverfahren der Sozialversicherung anhängig ist, können Verfahren nach § 10b Abs. 5 und § 10d

Abs. 1 bis zur endgültigen Entscheidung über die Vertragsvergabe ausgesetzt werden.

2. (2)Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebotes im Einzugsgebiet erreicht

werden kann, sind ausgehend von den Ergebnissen der Planungen des jeweiligen RSG folgende Kriterien zu

berücksichtigen:

1. 1.örtliche Verhältnisse (regionale rurale oder urbane Bevölkerungsstruktur; Besiedlungsdichte),

2. 2.die für die Versorgung bedeutsamen Verkehrsverbindungen,

3. 3.das Inanspruchnahmeverhalten durch Patienten und die Auslastung von bestehenden Leistungsanbietern,

die sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen erbringen,

4. 4.die durchschnittliche Belastung bestehender Leistungsanbieter gemäß Z 3,

5. 5.Öffnungszeiten bestehender Leistungsanbieter gemäß Z 3, insbesondere an Tagesrandzeiten und an

Wochenenden und

6. 6.die Entwicklungstendenzen in der Medizin bzw. Zahnmedizin.

3. (3)Die Errichtungsbewilligung für eine Primärversorgungseinheit in Form eines selbstständigen Ambulatoriums ist
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abweichend von Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Abs. 2 nur dann zu erteilen, wenn eine Primärversorgungseinheit

im RSG abgebildet ist und – als Ergebnis eines Verfahrens nach § 14 des Primärversorgungsgesetzes, BGBl. I

Nr. 131/2017 in der Fassung BGBl. I Nr. 191/2023 – eine vorvertragliche Zusage der Österreichischen

Gesundheitskasse zum Abschluss eines Primärversorgungsvertrages nach § 8 des Primärversorgungsgesetzes,

BGBl. I Nr. 131/2017 in der Fassung BGBl. I Nr. 191/2023, vorliegt.

4. (4)Die Landesregierung hat von einer Prüfung nach Abs. 1 lit.a in Verbindung mit Abs. 2 abzusehen, wenn

1. 1.der verfahrensgegenständliche Leistungsumfang sowie das Einzugsgebiet in den Verordnungen gemäß

§ 23 oder § 24 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl. I Nr. 26/2017 in

der Fassung BGBl. I Nr. 3/2024 geregelt sind, oder

2. 2.nach dem vorgesehenen Leistungsangebot im selbstständigen Ambulatorium ausschließlich

sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbracht werden sollen, wobei die

Österreichische Gesundheitskasse zur Frage, ob es sich beim Leistungsangebot um ausschließlich

sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen handelt, zu hören ist, oder

3. 3.bereits eine Errichtungsbewilligung erteilt wurde und die Verlegung des Standortes innerhalb desselben

Einzugsgebietes erfolgt oder es sich um eine bloße Flächenerweiterung am bisherigen Standort handelt.“

5. (5)

Die Bewilligung für die Errichtung eines selbstständigen Ambulatoriums hat eine genaue Beschreibung des

Anstaltszweckes und -umfanges zu enthalten. Sie hat den Plan des zu errichtenden oder bestehenden Gebäudes

und eine Baubeschreibung als Bestandteil des Bescheides zu erklären. In dem Bescheid können Änderungen des

Projektes angeordnet werden, wenn die ursprünglich beabsichtigte Ausführung oder das vorhandene Gebäude

eine einwandfreie Behandlung nach den Grundsätzen der medizinischen Wissenschaft nicht gewährleistet.

Weiters sind bedarfsgerechte ÖLnungszeiten unter Berücksichtigung von Tagesrand- und Nachtzeiten und von

Sams-, Sonn- und Feiertagen sowie erforderlichenfalls Bereitschaftszeiten und die VerpMichtung zur

Durchführung von Hausbesuchen durch AuMagen festzulegen. Für Primärversorgungseinheiten sind

bedarfsgerechte ÖLnungszeiten mit ärztlicher Anwesenheit jedenfalls von Montag bis Freitag, einschließlich der

Tagesrandzeiten, festzulegen.

6. (6)Die Bewilligung ist an die Bedingung zu knüpfen, dass mit der Errichtung des selbstständigen Ambulatoriums

binnen Jahresfrist begonnen und in einem angemessenen Zeitraum nach Beendigung der Errichtung die

Bewilligung zum Betrieb beantragt wird.
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